
 

 

 

 

 

Konferenz am 22.9.2021 
 

 

Beratender Arzt des Dachverbandes - Konsulentenvertrag 

Dem Büro des Dachverbandes wird eine Abschlussermächtigung erteilt. 

Abberufung bzw. Bestellung eines Mitgliedes der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK 

Herr Univ. Prof. Dr. Klaus KLAUSHOFER wird per 30.9.2021 als Mitglied der HEK 
abberufen. 

Herr Univ. Prof. Dr. Hans-Georg EICHLER wird per 1.10.2021 als das Mitglied der HEK 
bestellt. 

Aktueller Kenntnisstand zum Thema „Post-/Long-Covid“ und davon abgeleitete Erkenntnisse 

und Aktivitäten; TOP 19.02 der Sitzung der Konferenz am 14.07.2021: Behandlung gem. § 441a 

Abs. 2 ASVG 

Das Büro wird beauftragt, den kontinuierlichen Austausch sowohl zwischen dem Dachverband 
und den Trägern als auch zwischen Vertreter*innen der Sozialversicherung und dem BMSGPK zu 
fördern. 

Richtlinien für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Rehabilitation sowie von Leis-

tungen im Rahmen der Festigung der Gesundheit und der Gesundheitsvorsorge gemäß § 30a 

Abs. 1 Z 20 und 21 ASVG (RRK 2021) 

Die Richtlinien für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Rehabilitation sowie von 

Leistungen im Rahmen der Festigung der Gesundheit und der Gesundheitsvorsorge gemäß § 

30a Abs. 1 Z 20 und 21 ASVG (RRK 2021) werden beschlossen. 

Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen;   

Einmalzahlung für Verluste durch Minderauslastung im Jahr 2020 

Den Einrichtungen für Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen ist der Verlust auf-

grund von Minderauslastung im Jahr 2020 unter der Voraussetzung des dauerhaften Weg-

falls der Auslastungsklausel gemäß § 5 Abs. 6 der Verträge durch eine Einmalzahlung sei-

tens der Krankenversicherungsträger abzugelten. 



 

2 

 

Bericht zur Finanzierung 2022-2023 der Gesundheitsberatung 1450  

Die Konferenz beschließt die Finanzierung des SV-Anteils für den bundesweiten Betrieb der 
sundheitsberatung 1450 mit obengenannten Themen. Wesentliche Leistungen der Sozialversi-
cherung sind: 
 

 Projektkoordination 

 Projekt Governance 

 Weiterentwicklung 

 PDC Release-, Lizenz- & Vertragsmanagement 

 Schulungskoordination, Evaluierung,  

 DWH statistische Wirksamkeitsmessung, LowCode Lizenzen und Wartung,  

 Schulungen, Entwicklungsleistungen (z.B. Schnittstellenanpassungen bei e-card-Releases) 
 
Die Sozialversicherung übernimmt die Kosten für die eigenen Leistungen in voller Höhe  
 
 Die Sozialversicherung beteiligt sich zusätzlich zu den eigenen Kosten mit einer jährlichen 

Pauschalzahlung an den Grenzkosten der Länder. 
 
 Zu Beginn des Jahres wird allen Sozialversicherungsträgern 80% des zu erwartenden Jahres-

betrages als Quartalsakonto in Rechnung gestellt. Die jährlichen Weiterverrechnungen für den 
Kostenanteil der Sozialversicherung erfolgen bis spätestens Ende Februar des Folgejahres 
mittels der jeweils aktuellen Verbandsbeitragspunkte an alle Sozialversicherungsträger.  

 Die Aufteilung der Pauschalzahlung auf die Länder obliegt den Ländern. Es gibt keine weiteren 
Zuzahlungen der Sozialversicherung auf Landesebene.  

 2023 wird eine Folgeevaluierung durchgeführt und basierend auf den Ergebnissen eine neue 
Finanzierungsvereinbarung ab 2024 abgeschlossen. Hierbei sollen u.a. auch Effekte von Leis-
tungsverschiebungen berücksichtigt werden.  

Kooperationsvereinbarung zwischen dem DVSV und der NÖ Landesgesundheitsagentur als 

Rechtsträger der Krankenanstalt LK Mödling betreffend die Erbringung und Finanzierung von 

Leistungen einer zusätzlichen Kinder- und Jugendlichenversorgungseinheit in der Kinder- und 

Jugendambulanz des LK Mödling 

Mit der NÖ Landesgesundheitsagentur als Rechtsträger der Krankenanstalt LK Mödling ist eine 
Vereinbarung abzuschließen. 

Wiener Krankenanstalten; Anton-Proksch-Institut; Rahmenvertrag über die stationäre 

Anstaltspflege, Abschluss eines 3. Zusatzprotokolls 

Mit der API Betriebs gemeinnützige GmbH als Rechtsträger des Anton-Proksch-Institutes 
Sonderkrankenanstalt für Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängige ist ein 3. 
Zusatzprotokoll zum Rahmenvertrasg vom 25. Jänner 2019 abzuschließen. 

Kärntner Krankenanstalten; a.ö. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit/Glan - 

Abschluss einer Vereinbarung über ambulante MRT-Untersuchungen 

Mit dem Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) und dem Konvent der Barmherzigen Brüder in 9300 
St. Veit an der Glan als Rechtsträger des a.ö. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in 9300 
St. Veit an der Glan ist eine Vereinbarung über die Erbringung und Honorierung von ambulanten 
MRT-Untersuchungen abzuschließen.  
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Kärntner Krankenanstalten; a.ö. Krankenhaus  

der Barmherzigen Brüder in St. Veit/Glan - Abschluss einer Vereinbarung über ambulante MRT-

Untersuchungen 

Mit dem Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) und dem Konvent der Barmherzigen Brüder in 9300 
St. Veit an der Glan als Rechtsträger des a.ö. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in 9300 
St. Veit an der Glan ist eineVereinbarung über die Erbringung und Honorierung von ambulanten 
MRT-Untersuchungen abzuschließen 

Übernahme der Aufgabe des Organisationsverantwortlichen (LEAR) im ECAS System der EU  

Die Büroleitung wird beauftragt, Frau Mag. Ruth Taudes, zu betrauen, die Rolle des LEAR 

von Dr. Gottfried Endel mit Stichtag 01.03.2022 zu übernehmen und den damit verbunde-

nen Übergabeprozess für die Europäische Kommission zu initiieren. 

Abberufung bzw. Bestellung von Mitgliedern der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (HEK) 

Frau Mag.a Pia ZHANG wird per 30.9.2021 als Mitglied der HEK abberufen. 

Herr Mag. Jörg TRETTLER wird per 1.10.2021 als Mitglied für das Mitglied der HEK be-

stellt. 

6. Änderung der Geschäftsordnung der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission (GO-HEK) gemäß 

§ 9 Abs. 2 der Verfahrensordnung zur Herausgabe des Erstattungskodex (VO-EKO)  

Die 6. Änderung der Geschäftsordnung der Heilmittel-Evaluierungs-Kommission gemäß 

§ 9 Abs. 2 der Verfahrensordnung zur Herausgabe des Erstattungskodex, wird entspre-

chend der Beilage beschlossen.  

Änderung des Gesellschaftsvertrages und des Kooperationsvertrages der ITSV GmbH 

Der Änderung des Gesellschaftsvertrages der IT-Services der Sozialversicherung GmbH wird 
zugestimmt. 

Zusammenlegung der NOVA-Mandanten der VAEB und BVA zum Mandaten der BVAEB; Budget 

und Verrechnung der anfallenden Kosten im Dachverband 

1. Zusätzliche Budgetmittel für die technisch-organisatorischen Analyse- und Um-

stellungstätigkeiten werden genehmigt und verursachergerecht an die Versiche-

rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau weiter verrechnet. 

2. Fallen weitere (noch nicht abschätzbarer) Kosten für die Phase nach der Produk-

tivsetzung an werden diese ebenfalls verursachergerecht an die Versicherungs-

anstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau weiter verrechnet. 

Evaluierung der EDV-Stundensätze 2022 für Standardprodukte (STP) 

Die Stundensätze für die EDV-Standardprodukteverrechnung ab 01.01.2022 werden festgelegt. 

 
 


